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Bayerische Gewerbebau AG

Grasbrunn

ISIN DE0006569007 (WKN 656900)

Einladung zur
ordentlichen Hauptversammlung

Hiermit laden wir unsere Aktionäre zu der ordentlichen Hauptversammlung der
Bayerische Gewerbebau AG

am Donnerstag, 1. Juli 2021 um 11:00 Uhr (MESZ)

ein, die als

virtuelle Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Be-
vollmächtigten

stattfindet.

Die Hauptversammlung wird für unsere Aktionäre, die sich ordnungsgemäß angemeldet
und ihren Anteilsbesitz nachgewiesen haben, und ihre Bevollmächtigten live in Bild und
Ton übertragen. Die Stimmrechtsausübung der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten er-
folgt ausschließlich im Wege der (elektronischen) Briefwahl oder durch Erteilung von Voll-
macht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter. Ort
der Hauptversammlung im Sinne des Aktiengesetzes ist der Konferenzraum des Büroge-
bäudes Lilienthalallee 25, 80939 München.

Tagesordnung:

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des gebilligten Konzernab-
schlusses zum 31. Dezember 2020, des Lageberichts und des Konzernlagebe-
richts für das Geschäftsjahr 2020 sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das
Geschäftsjahr 2020

Diese Unterlagen, einschließlich des Vorschlags des Vorstands für die Verwendung

des Bilanzgewinns, sind ab dem Tag der Einberufung der Hauptversammlung auf

der Internetseite der Gesellschaft unter
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https://www.bayerische-gewerbebau.de/hauptversammlung

abrufbar. Sie werden auch während der Hauptversammlung unter der vorstehend

genannten Internetadresse zugänglich gemacht und erläutert.

Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss zum 31. De-

zember 2020 und den Konzernabschluss zum 31. Dezember 2020 gebilligt; der Jah-

resabschluss ist damit gemäß § 172 AktG festgestellt. Einer Feststellung des Jah-

resabschlusses sowie einer Billigung des Konzernabschlusses durch die Hauptver-

sammlung gemäß § 173 AktG bedarf es daher nicht, so dass zu Tagesordnungs-

punkt 1 keine Beschlussfassung erfolgt.

2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im festgestellten Jahresabschluss der
Gesellschaft zum 31. Dezember 2020 ausgewiesenen Bilanzgewinn des abgelaufe-
nen Geschäftsjahres 2020 in Höhe von EUR 20.318.930,99 wie folgt zu verwenden:

Ausschüttung einer Dividende von

EUR 0,88 je dividendenberechtigter Stückaktie

(5.777.922 dividendenberechtigte Stückaktien),

insgesamt EUR 5.084.571,36

Einstellung in andere Gewinnrücklagen EUR 10.000.000,00

Vortrag auf neue Rechnung EUR 5.234.359,63

Der Gewinnverwendungsvorschlag berücksichtigt die von der Gesellschaft unmittel-

bar oder mittelbar gehaltenen 182.078 Stück eigenen Aktien (Stand: 31. März 2021),

die gemäß § 71b AktG nicht dividendenberechtigt sind. Bis zur Hauptversammlung

kann sich durch den weiteren Erwerb eigener Aktien oder die Veräußerung eigener

Aktien die Zahl der dividendenberechtigten Aktien vermindern oder erhöhen. In die-

sem Fall wird bei unveränderter Ausschüttung von EUR 0,88 je dividendenberechtig-

ter Stückaktie der Hauptversammlung ein entsprechend angepasster Beschlussvor-

schlag über die Gewinnverwendung unterbreitet werden.

Gemäß § 58 Abs. 4 Satz 2 AktG ist der Anspruch auf die Dividende am dritten auf den

Hautversammlungsbeschluss folgenden Geschäftstag, das heißt am

6. Juli 2021, fällig.

3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Ge-
schäftsjahr 2020

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2020 amtierenden
Mitgliedern des Vorstands für diesen Zeitraum die Entlastung zu erteilen.
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4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das
Geschäftsjahr 2020

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2020 amtierenden
Mitgliedern des Aufsichtsrats für diesen Zeitraum die Entlastung zu erteilen.

5. Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernab-
schlussprüfers für das Geschäftsjahr 2021

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Rödl & Partner GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaft Steuerberatungsgesellschaft, München, zum Abschlussprüfer und Konzern-
abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2021 zu wählen.

6. Beschlussfassung über die Umstellung von Inhaberaktien auf Namensaktien
und entsprechende Satzungsänderungen

Nach dem Aktiengesetz lauten Aktien einer Aktiengesellschaft entweder auf den In-
haber oder auf den Namen. Derzeit lauten die Aktien der Gesellschaft auf den Inha-
ber. Es ist beabsichtigt, die Aktien der Gesellschaft auf Namensaktien umzustellen.
Namensaktien sind international weit verbreitet und haben Vorteile bei der direkten
Aktionärskommunikation: mit der Umstellung von Inhaber- auf Namensaktien soll die
Transparenz der Aktionärsstruktur erhöht, und ein besserer Kontakt zwischen der Ge-
sellschaft und ihren Aktionären ermöglicht werden.

Die Umstellung auf Namensaktien erfordert die Einrichtung eines Aktienregisters. Im
Verhältnis zur Gesellschaft gilt als Aktionär nur, wer im Aktienregister der Gesellschaft
eingetragen ist. Eine Übertragung von Aktien bedarf keiner Zustimmung der Gesell-
schaft und kann auch ohne Eintragung im Aktienregister wirksam erfolgen. Im Zuge
der Umstellung auf Namensaktien sind auch weitere Satzungsanpassungen erforder-
lich, namentlich eine Änderung der Vorschriften zur Teilnahme an der Hauptversamm-
lung und Ausübung des Stimmrechts sowie die Anpassung der Ermächtigung, die
dem Genehmigten Kapital in § 3 Absatz 2 der Satzung zugrunde liegt.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor zu beschließen:

a) Die bisher auf den Inhaber lautenden Stückaktien der Gesellschaft werden
unter Beibehaltung der bisherigen Stückelung in Namensaktien umgewan-
delt. Der Vorstand wird ermächtigt, alles Erforderliche und Notwendige für die
Umwandlung der Inhaberaktien in Namensaktien zu veranlassen.

b) § 4 der Satzung der Gesellschaft wird aufgehoben und wie folgt vollständig
neu gefasst:

„Die Aktien lauten auf den Namen. Es können Sammelurkunden aus-
gegeben werden. Der Anspruch der Aktionäre auf Verbriefung ihrer Ak-
tien ist ausgeschlossen. Trifft bei einer Kapitalerhöhung der Erhö-
hungsbeschluss keine Bestimmung darüber, ob die neuen Aktien auf
den Inhaber oder auf den Namen lauten sollen, so lauten sie auf den
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Namen. Die Aktionäre haben der Gesellschaft zur Eintragung ins Ak-
tienregister, soweit es sich um natürliche Personen handelt, ihren Na-
men, ihre Anschrift und ihr Geburtsdatum, soweit es sich um juristische
Personen handelt, ihre Firma, ihre Geschäftsanschrift und ihren Sitz,
sowie in jedem Fall die Zahl der von ihnen gehaltenen Aktien und ihre
elektronische Postadresse anzugeben, sofern sie eine haben.“

c) Änderungen hinsichtlich des Genehmigten Kapitals:

(1) Die Ermächtigung des Vorstands gemäß Beschluss der Hauptversamm-
lung vom 5. Juli 2018 zu Tagesordnungspunkt 6 a), mit Zustimmung des
Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 4. Juli 2023 ein-
malig oder in Teilbeträgen mehrmals um höchstens EUR 8.940.000,00 ge-
gen Sach- und/oder Bareinlagen durch die Ausgabe neuer auf den Inha-
ber lautender Stückaktien zu erhöhen (Genehmigtes Kapital), wird dahin-
gehend geändert, dass an die Stelle der Ermächtigung zur Ausgabe neuer
auf den Inhaber lautenden Stückaktien die Ermächtigung zur Ausgabe
neuer auf den Namen lautenden Stückaktien tritt.

(2) § 3 Absatz 2 Satz 1 der Satzung der Gesellschaft wird geändert und wie
folgt neu gefasst:

„Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft bis
zum 4. Juli 2023 mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch Ausgabe
neuer, auf den Namen lautender Stückaktien gegen Sach- und/oder
Bareinlagen einmalig oder in Teilbeträgen mehrmals, insgesamt je-
doch um höchstens EUR 8.940.000,00 (in Worten: Euro acht Millionen
neunhundertvierzigtausend) zu erhöhen (Genehmigtes Kapital).“

d) § 19 der Satzung der Gesellschaft wird aufgehoben und wie folgt vollständig
neu gefasst:

„Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des
Stimmrechts sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die im Aktienregister
der Gesellschaft eingetragen sind und sich rechtzeitig vor der Haupt-
versammlung in Textform (§ 126b BGB) oder auf einem von der Ge-
sellschaft näher zu bestimmenden elektronischen Weg in deutscher o-
der englischer Sprache angemeldet haben. Die Anmeldung muss der
Gesellschaft unter der in der Einberufung hierfür mitgeteilten Adresse
mindestens sechs Tage vor der Hauptversammlung zugehen, sofern
in der Einberufung zur Hauptversammlung keine kürzere, in Tagen zu
bemessende Frist für die Anmeldung vorgesehen wird (Anmelde-
schluss). Der Tag des Zugangs ist nicht mitzurechnen. Umschreibun-
gen im Aktienregister finden vom Zeitpunkt des Anmeldeschlusses bis
einschließlich dem Tag der Hauptversammlung nicht statt.

Der Vorstand ist ermächtigt vorzusehen, dass Aktionäre an der Haupt-
versammlung auch ohne Anwesenheit an deren Ort und ohne einen
Bevollmächtigten teilnehmen und sämtliche oder einzelne ihrer Rechte
ganz oder teilweise im Wege elektronischer Kommunikation ausüben
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können (Online-Teilnahme). Der Vorstand ist auch ermächtigt, Bestim-
mungen zum Umfang und zum Verfahren der Teilnahme und Rechts-
ausübung nach Satz 1 zu treffen. Die Bestimmungen werden zusam-
men mit der Einberufung der Hauptversammlung bekannt gemacht.“

* * * * *

Informationen zur Durchführung der virtuellen Hauptversammlung und zu unserem
HV-Portal; Bild- und Tonübertragung der Hauptversammlung

Mit Blick auf die fortdauernde COVID-19-Pandemie wird die Hauptversammlung aufgrund
eines Beschlusses des Vorstands der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats auf
Grundlage des Gesetzes über Maßnahmen im Gesellschafts-, Genossenschafts-, Ver-
eins- , Stiftungs- und Wohnungseigentumsrecht zur Bekämpfung der Auswirkungen der
COVID-19-Pandemie (Art. 2 des Gesetzes zur Abmilderung der Folgen der COVID-19-
Pandemie im Zivil-, Insolvenz- und Strafverfahrensrecht, Bundesgesetzblatt I 2020, S. 569,
geändert durch Art. 11 des Gesetzes zur weiteren Verkürzung des Restschuldbefreiungs-
verfahrens und zur Anpassung pandemiebedingter Vorschriften im Gesellschafts-, Genos-
senschafts-, Vereins- und Stiftungsrecht sowie im Miet- und Pachtrecht, Bundesgesetzblatt
I 2020, S. 3328) (nachfolgend COVID-19-Gesetz) als virtuelle Hauptversammlung ohne
physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten abgehalten. Die Stimm-
rechtsausübung der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten erfolgt ausschließlich im Wege
der (elektronischen) Briefwahl oder durch Vollmachtserteilung an die von der Gesellschaft
benannten Stimmrechtsvertreter.

Die virtuelle Hauptversammlung wird am 1. Juli 2021 ab 11:00 Uhr (MESZ) stattfinden und
live in Bild und Ton in unserem ab dem 10. Juni 2021 unter der Internetadresse

https://www.bayerische-gewerbebau.de/hauptversammlung

zugänglichen HV-Portal übertragen. Aktionäre, die – in Person oder durch Bevollmächtigte
– die Hauptversammlung über das HV-Portal in Bild und Ton verfolgen möchten, müssen
sich fristgemäß zur Hauptversammlung anmelden und ihren Anteilsbesitz ordnungsgemäß
nachweisen (siehe unten, „Anmeldung und Nachweis des Anteilsbesitzes“). Die Zugangs-
daten für das HV-Portal erhalten die Aktionäre im Anschluss an ihre Anmeldung und den
Nachweis des Anteilsbesitzes mit ihrer Stimmrechtskarte. Über das HV-Portal können die
Aktionäre – in Person oder durch Bevollmächtigte – auch unter anderem ihr Stimmrecht
per Briefwahl ausüben, den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertretern Voll-
macht und Weisungen zur Ausübung ihres Stimmrechts erteilen oder Widerspruch zur Nie-
derschrift erklären.

Anmeldung und Nachweis des Anteilsbesitzes

Zur Ausübung des Stimmrechts sind nach § 19 der Satzung unserer Gesellschaft nur die-
jenigen Aktionäre berechtigt, die sich vor der Hauptversammlung in Textform (§ 126b BGB)
in deutscher oder englischer Sprache unter Nachweis ihres Anteilsbesitzes bis zum

24. Juni 2021, 24:00 Uhr (MESZ),
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bei nachfolgender Adresse anmelden:

Bayerische Gewerbebau AG
c/o Link Market Services GmbH
Landshuter Allee 10
80637 München
E-Mail: inhaberaktien@linkmarketservices.de

Für den Nachweis des Aktienbesitzes ist ein in Textform (§ 126b BGB) in deutscher oder
englischer Sprache erstellter Nachweis des Anteilsbesitzes durch das depotführende Insti-
tut oder ein durch den Letztintermediär in Textform ausgestellter Nachweis des Anteilsbe-
sitzes entsprechend den Vorgaben des § 67c Abs. 3 AktG i.V.m. Artikel 5 der Durchfüh-
rungsverordnung (EU) 2018/1212 erforderlich. Der Nachweis des Aktienbesitzes hat sich
in beiden Fällen auf den Beginn des

10. Juni 2021, 00:00 Uhr (MESZ) („Record Date“),

zu beziehen und muss der Gesellschaft ebenso wie die Anmeldung spätestens bis zum
Ablauf des

24. Juni 2021, 24:00 Uhr (MESZ),

unter der vorstehend genannten Adresse zugehen.

Im Verhältnis zur Gesellschaft gilt für die Ausübung der versammlungsbezogenen Rechte,
insbesondere des Stimmrechts, als Aktionär nur, wer den Nachweis des Anteilsbesitzes
gemäß den vorstehenden Ausführungen zum Record Date erbracht hat. Veränderungen
im Aktienbestand nach dem Record Date haben für den Umfang und die Ausübung der
versammlungsbezogenen Rechte, insbesondere des Stimmrechts, keine Bedeutung. Akti-
onäre, die sich ordnungsgemäß angemeldet und den Nachweis des Anteilsbesitzes er-
bracht haben, sind im Verhältnis zur Gesellschaft auch dann zur Ausübung der versamm-
lungsbezogenen Rechte, insbesondere des Stimmrechts, berechtigt, wenn sie die Aktien
nach dem Record Date veräußern. Personen, die zum Record Date noch keine Aktien be-
sitzen und erst danach Aktionär werden, sind für die von ihnen gehaltenen Aktien nur zur
Ausübung versammlungsbezogener Rechte, insbesondere des Stimmrechts berechtigt,
soweit sie sich vom Vorbesitzer, welcher die Aktien zum Record Date noch gehalten hat,
bevollmächtigen oder zur Rechtsausübung ermächtigen lassen. Das Record Date hat keine
Auswirkungen auf die Veräußerbarkeit der Aktien und ist kein relevantes Datum für eine
Dividendenberechtigung.

Nach Eingang der Anmeldung und des Nachweises des Anteilsbesitzes gemäß den vor-
stehenden Ausführungen bei der Gesellschaft werden den Aktionären Stimmrechtskarten
für die Hauptversammlung zugesandt. Die Stimmrechtskarten sind reine Organisationsmit-
tel. Sie enthalten allerdings insbesondere die Zugangsdaten, die für die Nutzung des pass-
wortgeschützten HV-Portals benötigt werden. Um den rechtzeitigen Erhalt der Stimm-
rechtskarten sicherzustellen, bitten wir die Aktionäre, frühzeitig für die Anmeldung und die
Übersendung des Nachweises ihres Anteilsbesitzes an die Gesellschaft unter der vorste-
hend genannten Adresse Sorge zu tragen.

Stimmrechtsausübung
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Die Stimmrechtsausübung der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten erfolgt ausschließlich
im Wege der (elektronischen) Briefwahl oder durch Erteilung von Vollmacht und Weisungen
an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter. Die Abstimmung über die Be-
schlussvorschläge unter den Tagesordnungspunkten 2 bis einschließlich 6 dieser Haupt-
versammlung hat verbindlichen Charakter. Zu sämtlichen zur Abstimmung stehenden Ta-
gesordnungspunkten 2 bis einschließlich 6 können die Aktionäre oder ihre Bevollmächtig-
ten mit „Ja“ (Zustimmung) oder „Nein“ (Ablehnung) abstimmen oder sich der Stimme ent-
halten (nicht an der Abstimmung teilnehmen).

Verfahren für die Stimmabgabe durch (elektronische) Briefwahl

Aktionäre, die zur Ausübung des Stimmrechts berechtigt sind (siehe vorstehend, „Anmel-
dung und Nachweis des Anteilsbesitzes“), können ihre Stimme per (elektronischer) Brief-
wahl abgeben. Für die Ausübung des Stimmrechts im Wege der Briefwahl steht Ihnen das
unter

https://www.bayerische-gewerbebau.de/hauptversammlung

zugängliche HV-Portal zur Verfügung. Die Briefwahl wird bis unmittelbar vor Beginn der
Abstimmungen in der virtuellen Hauptversammlung am 1. Juli 2021 möglich sein. Über
das HV-Portal können Sie auch während der Hauptversammlung bis unmittelbar vor Beginn
der Abstimmungen etwaige zuvor im Wege der Briefwahl über das HV-Portal erfolgte
Stimmabgaben ändern oder widerrufen.

Bitte beachten Sie, dass andere Kommunikationswege für die Briefwahl nicht zur Verfü-
gung stehen, insbesondere keine Übersendung der Briefwahlstimme per Post.

Verfahren für die Stimmabgabe durch von der Gesellschaft benannte Stimmrechts-
vertreter

Wir bieten unseren Aktionären an, von der Gesellschaft benannte weisungsgebundene
Stimmrechtsvertreter zur Ausübung ihrer Stimmrechte zu bevollmächtigen. Die von der
Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter werden in der Hauptversammlung vor Ort
sein und das Stimmrecht im Fall ihrer Bevollmächtigung weisungsgebunden ausüben.
Ohne Weisung dürfen die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter das
Stimmrecht nicht ausüben. Ferner nehmen die von der Gesellschaft benannten Stimm-
rechtsvertreter weder im Vorfeld noch während der virtuellen Hauptversammlung Vollmach-
ten und Weisungen zur Einlegung von Widersprüchen gegen Hauptversammlungsbe-
schlüsse, zur Ausübung des Fragerechts oder zur Stellung von Anträgen entgegen.

Ein Vollmachts- und Weisungsformular erhalten die ordnungsgemäß angemeldeten Aktio-
näre zusammen mit der Stimmrechtskarte zugesandt. Es kann darüber hinaus unter der
nachfolgend mitgeteilten Adresse angefordert werden. Zudem steht das Formular auf der
Internetseite der Gesellschaft unter

https://www.bayerische-gewerbebau.de/hauptversammlung

zum Download zur Verfügung.
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Die Vollmachtserteilung an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft mit Weisungen sowie
die Änderung oder der Widerruf einer Vollmachts- und Weisungserteilung ist per Post oder
E-Mail (z. B. als eingescannte pdf-Datei) bis zum 30. Juni 2021, 24:00 Uhr (MESZ) (Datum
des Eingangs), an die nachfolgend genannte Adresse zu übermitteln:

Bayerische Gewerbebau AG
c/o Link Market Services GmbH
Landshuter Allee 10
80637 München
E-Mail: inhaberaktien@linkmarketservices.de

Zudem ist eine Erteilung von Vollmachten und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der
Gesellschaft über das unter

https://www.bayerische-gewerbebau.de/hauptversammlung

zugängliche HV-Portal möglich. Die Erteilung von Vollmachten und Weisungen an die
Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft ist auf diesem Weg auch noch während der Haupt-
versammlung bis unmittelbar vor Beginn der Abstimmungen möglich. Über das HV-
Portal können Sie auch während der Hauptversammlung bis unmittelbar vor Beginn der
Abstimmungen etwaige zuvor erteilte Vollmachten und Weisungen ändern oder widerrufen.

Auch im Fall einer Bevollmächtigung der von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsver-
treter sind die fristgerechte Anmeldung sowie der fristgerechte Zugang des Nachweises
des Anteilsbesitzes nach den vorstehenden Bestimmungen erforderlich (siehe oben, „An-
meldung und Nachweis des Anteilsbesitzes“).

Werden sowohl das Stimmrecht im Wege der Briefwahl ausgeübt als auch Vollmachten mit
Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter erteilt, werden
stets die Briefwahlstimmen als vorrangig betrachtet.

Nähere Einzelheiten zur Vollmachts- und Weisungserteilung an die von der Gesellschaft
benannten Stimmrechtsvertreter finden sich auf der den ordnungsgemäß angemeldeten
Personen übermittelten Stimmrechtskarte.

Verfahren für die Stimmabgabe durch Bevollmächtigte

Zur Ausübung des Stimmrechts berechtigte Aktionäre (siehe oben, „Anmeldung und Nach-
weis des Anteilsbesitzes“) können ihre versammlungsbezogenen Rechte, insbesondere ihr
Stimmrecht, auch durch einen sonstigen Bevollmächtigten, z.B. einen Intermediär, eine
Aktionärsvereinigung oder eine andere Person ihrer Wahl, ausüben lassen.

Die Erteilung der Vollmacht, der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesell-
schaft sowie der Widerruf der Vollmacht bedürfen grundsätzlich der Textform (§ 126b
BGB). Bevollmächtigt ein Aktionär mehr als eine Person, kann die Gesellschaft eine oder
mehrere von diesen zurückweisen.
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Der Nachweis einer erteilten Bevollmächtigung kann unter anderem durch Übermittlung
des Nachweises per Post oder E-Mail (z. B. als eingescannte pdf-Datei) an die nachfolgend
genannte Adresse geführt werden:

Bayerische Gewerbebau AG
c/o Link Market Services GmbH
Landshuter Allee 10
80637 München
E-Mail: inhaberaktien@linkmarketservices.de

Vorstehende Übermittlungswege stehen auch zur Verfügung, wenn die Erteilung der Voll-
macht durch Erklärung gegenüber der Gesellschaft erfolgen soll; ein gesonderter Nachweis
über die Erteilung der Bevollmächtigung erübrigt sich in diesem Fall. Auch der Widerruf
einer bereits erteilten Vollmacht kann auf den vorgenannten Übermittlungswegen unmittel-
bar gegenüber der Gesellschaft erklärt werden. Erfolgt die Erteilung oder der Nachweis
einer Vollmacht oder deren Widerruf durch eine Erklärung gegenüber der Gesellschaft auf
einem der vorgenannten Übermittlungswegen, so muss diese aus organisatorischen Grün-
den der Gesellschaft bis 30. Juni 2021, 24:00 Uhr (MESZ) (Datum des Eingangs), über-
mittelt werden.

Die Erteilung der Vollmacht durch Erklärung gegenüber der Gesellschaft sowie der Wider-
ruf einer erteilten Vollmacht kann alternativ – auch noch am Tag der Hauptversammlung
– elektronisch unter Nutzung des unter

https://www.bayerische-gewerbebau.de/hauptversammlung

zugänglichen HV-Portals erfolgen.

Aktionäre, die einen Vertreter bevollmächtigen wollen, werden gebeten, entweder das HV-
Portal zu nutzen oder das Vollmachtsformular zu verwenden, welches die Gesellschaft hier-
für bereithält. Das Vollmachtsformular wird den ordnungsgemäß angemeldeten Personen
zusammen mit der Stimmrechtskarte zugesandt. Es kann zudem unter der oben genannten
Adresse angefordert werden. Zudem steht das Formular auf der Internetseite der Gesell-
schaft unter

https://www.bayerische-gewerbebau.de/hauptversammlung

zum Download zur Verfügung.

Für die Bevollmächtigung von Intermediären sowie Aktionärsvereinigungen, Stimmrechts-
beratern im Sinne von § 134a Abs. 1 Nr. 3, Abs. 2 Nr. 3 AktG und sonstigen den Interme-
diären nach § 135 Abs. 8 AktG gleichgestellten Institutionen oder Personen sowie für den
Widerruf und den Nachweis einer solchen Bevollmächtigung können Besonderheiten gel-
ten; die Aktionäre werden gebeten, sich in einem solchen Fall mit dem zu Bevollmächtigen-
den rechtzeitig wegen einer von ihm möglicherweise geforderten Form der Vollmacht ab-
zustimmen.

Auch Bevollmächtigte können nicht physisch an der Hauptversammlung teilnehmen. Sie
können das Stimmrecht für von ihnen vertretene Aktionäre lediglich im Wege der Briefwahl
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oder durch Erteilung von (Unter-)Vollmacht an die von der Gesellschaft benannten Stimm-
rechtsvertreter ausüben. Die Ausübung der versammlungsbezogenen Rechte, insbeson-
dere des Stimmrechts, und die Verfolgung der Hauptversammlung über das HV-Portal
durch den Bevollmächtigten setzt voraus, dass der Bevollmächtigte vom Vollmachtgeber
die mit der Stimmrechtskarte zur Hauptversammlung versandten Zugangsdaten (Login-Da-
ten) erhält.

Erklärung von Widersprüchen zu Protokoll

Aktionäre, die ihr Stimmrecht ausgeübt haben, können – in Person oder durch einen Be-
vollmächtigten – von Beginn bis zum Ende der Hauptversammlung über das unter

https://www.bayerische-gewerbebau.de/hauptversammlung

zugängliche HV-Portal auf elektronischem Wege Widerspruch gegen Beschlüsse der
Hauptversammlung zu Protokoll des Notars erklären.

Angaben zu den Rechten der Aktionäre nach §§ 122 Abs. 2, 126 Abs. 1, 127, 131
Abs. 1 AktG i.V.m. § 1 COVID-19-Gesetz

Tagesordnungsergänzungsverlangen gemäß § 122 Abs. 2 AktG

Aktionäre, deren Anteile zusammen den zwanzigsten Teil (5 %) des Grundkapitals oder
einen anteiligen Betrag am Grundkapital von mindestens EUR 500.000,00 (dies entspricht
166.667 Stückaktien) erreichen, können unter Nachweis der erforderlichen Haltezeit nach
§ 122 Abs. 1 Satz 3 AktG verlangen, dass Gegenstände auf die Tagesordnung gesetzt und
bekanntgemacht werden. Jedem neuen Gegenstand der Tagesordnung muss eine Begrün-
dung oder eine Beschlussvorlage beiliegen.

Das Verlangen ist schriftlich an den Vorstand zu richten und muss der Gesellschaft min-
destens 24 Tage vor der Hauptversammlung, also spätestens am
6. Juni 2021, 24:00 Uhr (MESZ), zugehen. Es wird darum gebeten, entsprechende Ver-
langen an die folgende Adresse zu übersenden:

Bayerische Gewerbebau AG
Vorstand
Keferloh 11
85630 Grasbrunn

Bekanntzumachende Ergänzungen der Tagesordnung werden – soweit sie nicht bereits mit
der Einberufung bekanntgemacht wurden – unverzüglich nach Zugang des Verlangens im
Bundesanzeiger bekannt gemacht. Sie werden außerdem unverzüglich über die Internet-
seite der Gesellschaft unter

https://www.bayerische-gewerbebau.de/hauptversammlung

zugänglich gemacht.

Gegenanträge und Wahlvorschläge gemäß §§ 126 Abs. 1, 127 AktG, § 1 Abs. 2 Satz 3
COVID-19-Gesetz
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Aktionäre können gemäß § 126 Abs. 1 AktG Gegenanträge gegen Vorschläge von Vor-
stand und Aufsichtsrat zu bestimmten Tagesordnungspunkten übersenden. Unter den ge-
setzlichen Voraussetzungen werden Gegenanträge, die der Gesellschaft unter der nach-
stehend angegebenen Adresse mindestens 14 Tage vor der Versammlung, also spätes-
tens bis zum 16. Juni 2021, 24:00 Uhr (MESZ), zugegangen sind, einschließlich des Na-
mens des Aktionärs, einer etwaigen Begründung und einer etwaigen Stellungnahme der
Verwaltung unverzüglich über die Internetseite der Gesellschaft unter

https://www.bayerische-gewerbebau.de/hauptversammlung

zugänglich gemacht:

Bayerische Gewerbebau AG
c/o Link Market Services GmbH
Landshuter Allee 10
80637 München
Telefax: +49 (89) 21027-298
E-Mail: antraege@linkmarketservices.de

Für Wahlvorschläge von Aktionären gemäß § 127 AktG gelten die vorstehenden Ausfüh-
rungen einschließlich der Frist für die Zugänglichmachung des Wahlvorschlags (Zugang
spätestens am 16. Juni 2021, 24:00 Uhr (MESZ)) sinngemäß. Wahlvorschläge brauchen
nicht begründet zu werden.

Während der virtuellen Hauptversammlung können keine Gegenanträge oder Wahlvor-
schläge gestellt werden. Alle nach den §§ 126, 127 AktG zugänglich zu machenden Ge-
genanträge und Wahlvorschläge von Aktionären oder ihren Bevollmächtigten gelten aber
gemäß § 1 Abs. 2 Satz 3 COVID-19-Gesetz als in der virtuellen Hauptversammlung gestellt,
wenn der – in Person oder durch einen Bevollmächtigten – den Antrag stellende oder den
Wahlvorschlag unterbreitende Aktionär rechtzeitig entsprechend den oben genannten Vo-
raussetzungen den Nachweis seines Anteilsbesitzes erbracht hat – und damit ordnungs-
gemäß legitimiert ist – und zur Hauptversammlung angemeldet ist (siehe oben, „Anmeldung
und Nachweis des Anteilsbesitzes“).

Fragerecht der Aktionäre gemäß § 131 Abs. 1 AktG i.V.m. § 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3,
Satz 2 COVID-19-Gesetz

Aktionäre, die zur Ausübung des Stimmrechts berechtigt sind (siehe oben, „Anmeldung und
Nachweis des Anteilsbesitzes“), und ihre Bevollmächtigten, haben das Recht, im Wege der
elektronischen Kommunikation Fragen einzureichen. Fragen von Aktionären und ihren Be-
vollmächtigten sind bis spätestens 29. Juni 2021, 24:00 Uhr (MESZ), ausschließlich über
das unter der Internetadresse

https://www.bayerische-gewerbebau.de/hauptversammlung

zugängliche HV-Portal einzureichen. Später eingehende Fragen werden nicht berücksich-
tigt.
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Fristgemäß eingereichte Fragen sind grundsätzlich zu beantworten. Von der Beantwortung
einzelner Fragen kann der Vorstand aus den in § 131 Abs. 3 AktG genannten Gründen
absehen. Das Fragerecht steht allerdings nicht dem Auskunftsrecht für Aktionäre im Sinne
des § 131 Abs. 1 AktG gleich. Der Vorstand entscheidet im Rahmen der virtuellen Haupt-
versammlung abweichend von § 131 AktG nach pflichtgemäßem, freiem Ermessen, wie er
Fragen beantwortet. Er kann Fragen und deren Beantwortung zusammenfassen. Fragen
in Fremdsprachen werden nicht berücksichtigt.

Die Beantwortung erfolgt grundsätzlich in der Versammlung, die über unser unter

https://www.bayerische-gewerbebau.de/hauptversammlung

zugängliches HV-Portal live in Bild und Ton verfolgt werden kann. Der Vorstand behält sich
allerdings vor, abweichend hiervon Fragen vorab auf der Internetseite der Gesellschaft zu
beantworten.

Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptver-
sammlung

Im Zeitpunkt der Einberufung beträgt das Grundkapital der Gesellschaft
EUR 17.880.000,00 und ist eingeteilt in 5.960.000 Stückaktien. Jede Stückaktie gewährt
eine Stimme. Die Gesellschaft hält jedoch im Zeitpunkt der Einberufung 182.078 Stück ei-
gene Aktien, so dass die Zahl der stimmberechtigten Aktien 5.777.922 Stück beträgt.

Hinweise zum Datenschutz

Die Gesellschaft verarbeitet als verantwortliche Stelle im Sinne von Art. 4 Nr. 7 der Verord-
nung (EU) 2016/679 vom 27. April 2016 („Datenschutz-Grundverordnung“; nachfolgend
„DS-GVO“) anlässlich der ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft personenbe-
zogene Daten von Aktionären und Aktionärsvertretern auf Grundlage der geltenden Daten-
schutzbestimmungen. Die Gesellschaft wird gesetzlich vertreten durch ihren Vorstand, na-
mentlich Herrn Dr. Wolfgang Kasper.

Die Kontaktdaten der Gesellschaft als verantwortliche Stelle lauten:

Bayerische Gewerbebau AG
Vorstand
Keferloh 11
85630 Grasbrunn

Unseren Datenschutzbeauftragten erreichen Sie per Post unter der vorstehend genannten
Adresse mit dem Zusatz „Datenschutzbeauftragter“ oder per E-Mail:

datenschutz@bayerische-gewerbebau.de

Die ordentliche Hauptversammlung der Gesellschaft im Jahr 2021 wird als virtuelle Haupt-
versammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten durchge-
führt. Aktionäre und Aktionärsvertreter können die gesamte Hauptversammlung per Bild-
und Tonübertragung über unser HV-Portal verfolgen, über welches auch versammlungs-
bezogene Rechte, insbesondere das Stimmrecht, ausgeübt werden können.
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Ihre personenbezogenen Daten (insbesondere Name, Anschrift und E-Mail-Adresse, Akti-
enanzahl, Aktiengattung, Besitzart der Aktien, sowie gegebenenfalls die Stimmabgabe im
Wege der (elektronischen) Briefwahl, die Erteilung etwaiger Stimmrechtsvollmachten und
den Namen des vom jeweiligen Aktionär bevollmächtigten Aktionärsvertreters) werden zum
Zwecke der Vorbereitung, Durchführung und Abwicklung dieser virtuellen Hauptversamm-
lung verarbeitet, insbesondere zur Kommunikation mit den Aktionären, zur Erstellung der
Niederschrift über die Hauptversammlung und um Ihnen die Ausübung versammlungsbe-
zogener Rechte, insbesondere des Stimmrechts, zu ermöglichen. Gegebenenfalls verar-
beitet die Gesellschaft auch personenbezogene Daten zu im Vorfeld der Hauptversamm-
lung eingereichten Fragen, übersandten Anträgen, Wahlvorschlägen und Verlangen der
Aktionäre oder Aktionärsvertreter im Zusammenhang mit der Hauptversammlung sowie zu
Widersprüchen gegen Beschlüsse der Hauptversammlung. Wenn Sie unser HV-Portal im
Internet besuchen, erheben wir weiter Daten über den Zugriff und die Nutzung dieses Por-
tals (insbesondere abgerufene bzw. angefragte Daten, Datum und Uhrzeit des Abrufs, Mel-
dung, ob der Abruf erfolgreich war, Typ des verwendeten Webbrowsers, IP-Adresse,
Stimmrechtskartennummer, Passwort, Erteilung der Zustimmung zu unseren Nutzungsbe-
dingungen, sowie Login und Zeitstempel Ihres Logins und Logouts), die Ihr Browser an uns
übermittelt. Sofern Aktionäre oder Aktionärsvertreter mit der Gesellschaft in Kontakt treten,
verarbeitet die Gesellschaft zudem diejenigen personenbezogenen Daten, die erforderlich
sind, um etwaige Anliegen zu beantworten (etwa die vom Aktionär oder Aktionärsvertreter
angegebenen Kontaktdaten, wie z.B. E-Mail-Adresse oder Telefonnummer). Darüber hin-
aus werden die personenbezogenen Daten auch aufgrund gesetzlicher Verpflichtungen wie
z.B. aktien-, handels- und steuerrechtlicher Aufbewahrungspflichten verarbeitet.

Soweit die personenbezogenen Daten nicht von den Aktionären und Aktionärsvertretern
(insbesondere im Rahmen der Anmeldung zur Hauptversammlung) angegeben werden,
übermittelt die depotführende Bank oder ein in den Anmeldevorgang eingebundener Dritter
die personenbezogenen Daten der Aktionäre oder Aktionärsvertreter an die Gesellschaft.

Die Gesellschaft ist rechtlich verpflichtet, die Hauptversammlung nach Maßgabe des Akti-
engesetzes i.V.m. § 1 des COVID-19-Gesetzes durchzuführen. Die Verarbeitung der per-
sonenbezogenen Daten der Aktionäre ist für die Ausübung ihrer Rechte im Rahmen der
virtuellen Hauptversammlung zwingend erforderlich. Im Rahmen der Nutzung des HV-Por-
tals ist die Verarbeitung der personenbezogenen Daten der Aktionäre und Aktionärsvertre-
ter ferner erforderlich, um das Portal technisch bereitstellen zu können sowie zur Sicher-
stellung eines reibungslosen Ablaufs der virtuellen Hauptversammlung.

Für die Verarbeitung ist die Gesellschaft die verantwortliche Stelle.

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der personenbezogenen Daten ist Art. 6 Abs. 1 Un-
terabs. 1 lit. c) sowie Art. 6 Abs. 1 Unterabs. 1 lit f) und Abs. 4 DS-GVO. Verarbeitungen
auf Basis des Art. 6 Abs. 1 Unterabs. 1 lit. f) DS-GVO erfolgen für die oben dargestellten
Zwecke und Interessen, insbesondere zur Organisation und geordneten Durchführung der
Hauptversammlung. Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten im Rahmen der Nut-
zung des HV-Portals erfolgt darüber hinaus, um unseren Aktionären und Aktionärsvertre-
tern zu ermöglichen, ihre Aktionärsrechte auf nutzerfreundliche Art und Weise auszuüben.

Personenbezogene Daten werden durch die Gesellschaft grundsätzlich nicht an Dritte wei-
tergegeben. Ausnahmsweise erhalten Dritte, welche zum Zweck der Ausrichtung der
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Hauptversammlung und des Betriebs des HV-Portals beauftragt werden, von der Gesell-
schaft solche personenbezogenen Daten, die für die Ausführung der beauftragten Dienst-
leistung erforderlich sind. Sie verarbeiten die Daten ausschließlich nach Weisung der Ge-
sellschaft bzw. nach Maßgabe und zur Erfüllung ihrer gesetzlichen Verpflichtungen. Bei
solchen Dritten handelt es sich z.B. um Hauptversammlungsdienstleister, wie etwa Haupt-
versammlungsagenturen, Rechtsanwälte oder Wirtschaftsprüfer. Alle Mitarbeiter der Ge-
sellschaft und die Mitarbeiter der beauftragten Dienstleister, die Zugriff auf personenbezo-
gene Daten haben und/oder diese verarbeiten, sind verpflichtet, diese Daten vertraulich zu
behandeln. Im Übrigen sind personenbezogene Daten der durch die von uns benannten
Stimmrechtsvertreter vertretenen Aktionäre und Aktionärsvertreter im Rahmen der gesetz-
lichen Vorschriften durch das Teilnehmerverzeichnis einsehbar. Auch kann die Gesell-
schaft verpflichtet sein, personenbezogene Daten der Aktionäre und Aktionärsvertreter an
weitere Empfänger zu übermitteln, wie etwa an Behörden zur Erfüllung gesetzlicher Mittei-
lungspflichten. Hinsichtlich der Übermittlung personenbezogener Daten an Dritte im Rah-
men einer Bekanntmachung von Aktionärsverlangen auf Ergänzung der Tagesordnung so-
wie von Gegenanträgen und Wahlvorschlägen von Aktionären wird auf die Erläuterungen
in Abschnitt „Angaben zu den Rechten der Aktionäre nach §§ 122 Abs. 2, 126 Abs. 1, 127,
131 Abs. 1 AktG i.V.m. § 1 COVID-19-Gesetz“ verwiesen.

Die personenbezogenen Daten werden im Rahmen der gesetzlichen Pflichten und zur Ver-
meidung von etwaigen Haftungsrisiken gespeichert und anschließend im Einklang mit den
gesetzlichen Regelungen gelöscht, insbesondere wenn die personenbezogenen Daten für
die ursprünglichen Zwecke der Erhebung oder Verarbeitung nicht mehr notwendig sind, die
Daten nicht mehr im Zusammenhang mit etwaigen Verwaltungs- oder Gerichtsverfahren
benötigt werden und keine gesetzlichen Aufbewahrungspflichten bestehen. Für die im Zu-
sammenhang mit der Hauptversammlung erfassten Daten beträgt die Speicherdauer re-
gelmäßig bis zu drei Jahre. Im Einzelfall kann es zu einer längeren Speicherung der perso-
nenbezogenen Daten kommen, wenn die weitere Verarbeitung der Daten noch zur Bear-
beitung von Anträgen, Entscheidungen oder rechtlichen Verfahren in Bezug auf die Haupt-
versammlung notwendig ist.

Den Aktionären und Aktionärsvertretern stehen die Rechte nach Kapitel III der DS-GVO zu,
namentlich ein Auskunftsrecht gemäß Art. 15 DS-GVO, das Recht, nach Maßgabe des Art.
16 DS-GVO die unverzügliche Berichtigung unrichtiger oder unvollständiger personenbe-
zogener Daten, oder nach Maßgabe des Art. 17 DS-GVO die unverzügliche Löschung der
personenbezogenen Daten zu verlangen, nach Maßgabe des Art. 18 DS-GVO die Ein-
schränkung der Verarbeitung der personenbezogenen Daten zu verlangen, nach Maßgabe
des Art. 21 DS-GVO gegen die Verarbeitung sie betreffender personenbezogenen Daten
Widerspruch einzulegen und das Recht, nach Maßgabe des Art. 20 DS-GVO die perso-
nenbezogenen Daten in einem den gesetzlichen Anforderungen entsprechenden Format
zu erhalten und diese Daten einem anderen Verantwortlichen ohne Behinderung zu über-
mitteln (Recht auf Datenübertragbarkeit).

Diese Rechte können Sie gegenüber der Gesellschaft unentgeltlich über die folgenden
Kontaktdaten geltend machen:

Bayerische Gewerbebau AG
Vorstand
Keferloh 11
85630 Grasbrunn
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oder per E-Mail: datenschutz@bayerische-gewerbebau.de

Zudem steht den Aktionären und Aktionärsvertretern gemäß Art. 77 DS-GVO ein Be-
schwerderecht, insbesondere bei der Datenschutzaufsichtsbehörde, die am Wohnsitz
oder ständigen Aufenthaltsort des Aktionärs oder Aktionärsvertreters zuständig ist, oder
des Bundeslandes, in dem der mutmaßliche Verstoß begangen wurde, zu.

Informationen zum Datenschutz sind auch auf der Internetseite der Gesellschaft unter

https://www.bayerische-gewerbebau.de/hauptversammlung

zu finden. Zusätzliche Informationen zum Datenschutz im Zusammenhang mit der Nutzung
unseres unter

https://www.bayerische-gewerbebau.de/hauptversammlung

zugänglichen HV-Portals sind über das HV-Portal selbst abrufbar.

Technische Hinweise zur virtuellen Hauptversammlung und Verfügbarkeit der Bild-
und Tonübertragung

Für die Verfolgung der virtuellen Hauptversammlung sowie zur Nutzung des HV-Portals
benötigen Sie eine Internetverbindung und ein internetfähiges Endgerät. Die Bild- und Ton-
übertragung der virtuellen Hauptversammlung und die Verfügbarkeit des HV-Portals kann
Schwankungen unterliegen, auf welche die Gesellschaft keinen Einfluss hat. Die Gesell-
schaft kann keine Gewährleistungen und Haftung für die Funktionsfähigkeit und ständige
Verfügbarkeit der in Anspruch genommenen Internetdienste, der in Anspruch genomme-
nen Netzelemente Dritter, der Bild- und Tonübertragung sowie den Zugang zum HV-Portal
und dessen generelle Verfügbarkeit übernehmen. Die Gesellschaft übernimmt auch keine
Verantwortung für Fehler und Mängel der für den Online-Service eingesetzten Hard- und
Software einschließlich solcher der eingesetzten Dienstleistungsunternehmen. Dies gilt
nicht, soweit Vorsatz vorliegt. Um das Risiko von Einschränkungen bei der Ausübung von
Aktionärsrechten durch technische Probleme während der virtuellen Hauptversammlung zu
vermeiden, wird empfohlen – soweit möglich – die Aktionärsrechte, insbesondere das
Stimmrecht, bereits vor Beginn der Hauptversammlung auszuüben.

Grasbrunn, im Mai 2021

Bayerische Gewerbebau AG

Der Vorstand


